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Stadt Aachen 

Fachbereich Steuern und Kasse 

52058 Aachen 
 
 
 
Formular für abgabenbefreite Gäste 

gemäß § 2 der Beherbergungsabgabensatzung der Stadt Aachen 

 

 

 

Diese Bescheinigung dient als Nachweis zur Vorlage beim Beherbergungsbetrieb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angaben zur Beherbergungseinrichtung 

  
  
(Name Beherbergungseinrichtung)  
                       Aachen 
(Straße und Hausnummer) (PLZ und Ort) 
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Befreiung aufgrund von Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. 

Lebensjahres 

Gemäß § 3 Nr. 3 der Satzung über die Erhebung der Beherbergungsabgabe in der Stadt Aachen sind von der 

Zahlung einer Beherbergungsabgabe Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres befreit. 

Angaben zur übernachtenden Person 

bei Minderjährigen: Angaben zum begleitenden (mitreisenden) Erwachsenen 

  
(Name) (Vorname) 

  
(Titel, akad. Grad/e) (Geburtsdatum) 

                        
(Straße und Hausnummer) (PLZ und Ort) 

  
(Anreisetag) (Abreisetag) 

 
Angaben des (mitreisenden) Minderjährigen 

  
(Name) (Vorname) 

  

(Titel, akad. Grad/e) (Geburtsdatum) 

                        
(Straße und Hausnummer) (PLZ und Ort) 

  
(Anreisetag) (Abreisetag) 

 
 
 
 
 
 
 

(Ort, Datum)                                               (Unterschrift des mitreisenden Erwachsenen) 
 

Hinweis: 

Die Abgabe dieser Erklärung ist freiwillig und dient ausschließlich der Feststellung der Abgabenpflicht gemäß der 

Satzung über die Erhebung der Beherbergungsabgabe in der Stadt Aachen. Die erhobenen Daten werden an die 

Stadt Aachen weitergeleitet, sie behält sich vor, die gemachten Angaben zu überprüfen. Wird in dieses Vorgehen 

nicht eingewilligt wird die Beherbergungsabgabe grundsätzlich vom Beherbergungsbetrieb erhoben. In die 

Verarbeitung und Nutzung der Daten wird eingewilligt. Inhaltlich unrichtige Angaben können als 

Ordnungswidrigkeit oder Straftat verfolgt werden. 

Datenschutzhinweis: 

Ihre in der Erklärung enthaltenen personenbezogenen Daten sind im Fachbereich Steuern und Kasse für die 

Bearbeitung erforderlich und werden unter Einhaltung des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen nur für den 

angegebenen Zweck der Prüfung Abgabenbefreiung verarbeitet.  

 


